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A.  Prüfungsauftrag 

Der Aufsichtsrat der 

L-KONZEPT Holding AG, Berlin, 

- im Folgenden auch "L-Konzept" oder „Mutterunternehmen“ genannt - 

hat mir den Auftrag erteilt, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 nach den §§ 317 ff. HGB zu 

prüfen.  

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.  

Dem mir erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 

319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. der Berufssatzung entgegen. 

Das Mutterunternehmen ist wegen Unterschreitens der Größenklassen des § 293 HGB von 

der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschluss und Konzernlageberichts befreit 

Dieser Bericht ist ausschließlich an die L-Konzept Holding AG gerichtet. 

Dieser Prüfungsbericht wurde nach dem Prüfungsstandard 450 "Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., 

Düsseldorf, (IDW) erstellt. 

Dem Auftrag liegen die als Anlage IV beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 

2002 zu Grunde. Die Höhe meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Ver-

hältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßge-

bend. 
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B.  Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Der Konzernlagebericht enthält meines Erachtens folgende Kernaussagen zur wirtschaftli-

chen Lage und zum Geschäftsverlauf: 

1. Die Finanz- und Kapitalmärkte haben sich in 2010 deutlich erholt gezeigt. Die  geschäftli-

chen Aktivitäten der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, erstrecken sich im Berichtsjahr 

überwiegend auf das aktive Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen. Da 

sich das operative Geschäft weitgehend in den Beteiligungen vollzieht, hängt der wirt-

schaftliche Erfolg der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, bislang maßgeblich vom Ge-

schäftserfolg der Beteiligungen ab. Als Tochterunternehmen bilden drei wesentliche Be-

teiligungsunternehmen (Vorjahr: und ein Gemeinschaftsunternehmen) zusammen mit der 

L-KONZEPT Holding AG, Berlin, den Konzernkreis im Geschäftsjahr 2010. 

2. Die negative wirtschaftliche Entwicklung der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-

ternehmen führte zu einem Konzernjahresfehlbetrag 2010 in Höhe von TEUR 177. Im 

Geschäftsjahr 2010 weisen mit Ausnahme der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, alle 

zu konsolidierenden Unternehmen der L-KONZEPT-Gruppe einen Jahresfehlbetrag aus. 

3. Das Konzernergebnis 2010 resultiert im Wesentlichen aus Umsatzerlösen in Höhe von 

TEUR 5.724, Materialaufwendungen von TEUR 4.456, Aufwendungen für Personal mit 

TEUR 774, sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 745, Beteiligungserträgen 

in Höhe von TEUR 725 und latenten Steuern. Die Umsatzerlöse wurden hauptsächlich im 

Sanierungsgeschäft erzielt. Der Umsatzrückgang resultiert wesentlich aus der Veräuße-

rung und damit verbundenen Entkonsolidierung der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, aber 

auch aus dem Umsatzrückgang der L-KONZEPT Leipzig GmbH. Wesentliche Verände-

rungen der Vermögenslage betreffen die Verminderung der Vorräte und Forderungen um 

TEUR 5.017 sowie die um TEUR 2.478 verminderten Rückstellungen und führten im Be-

richtszeitraum zu einem positiven Cashflow aus der Geschäftstätigkeit. 
 
zu 1. 

Die Beteiligungsgesellschaften leiden weiterhin an den Nachwirkungen der Finanz- und Ka-

pitalmarktkrise. Im Berichtszeitraum stagnierte das operative Geschäft an den Standorten 
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der Beteiligungsgesellschaften, so dass in den Beteiligungsgesellschaften, mit Ausnahme 

der L-KONZEPT Sachsen GmbH, und auch beim Mutterunternehmen negative Jahreser-

gebnisse erzielt wurden. Die Kommanditanteile an der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, 

Lindau, wurden im Geschäftsjahr veräußert. Aus dieser Gesellschaft sind dem Konzern im 

Geschäftsjahr noch TEUR 600 Ergebnisanteile zugeflossen. Der Verkauf der Kommanditan-

teile hat das Ergebnis weiter verbessert. Dennoch können die gestiegenen Anforderungen 

an die Vergabe von Krediten zukünftig zur Einschränkung der operativen Geschäftstätig-

keit und im Extremfall zur Zahlungsunfähigkeit führen, falls benötigte Finanzierungen nicht 

innerhalb des Konzernverbunds und durch den Gesellschafterkreis zur Verfügung gestellt 

werden können. Das Mutterunternehmen verfügt gegenwärtig über finanzielle Mittel und 

auch aus dem Gesellschafterkreis ist die Bereitschaft zur Bereitstellung liquider Mittel vor-

handen, so dass die Auswirkungen der Stagnation der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

zur Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben abgemildert wird. 
 

zu 2. 

Die bisherige negative Entwicklung aller Unternehmen der L-KONZEPT-Gruppe hat sich 

nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ausgewirkt. Die Ver-

äußerung der Kommanditanteile an der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau, sorgte für 

eine Entlastung der bis dahin sehr angespannten Liquiditätssituation. Die Konzernleitung hat 

die zur Konsolidierung notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Bei keinem Konzernunterneh-

men liegt eine bilanzielle Überschuldung vor. 
 

zu 3. 

Die Umsatzerlöse der L-KONZEPT- Gruppe sind im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vor-

jahr um TEUR 3.746 auf TEUR 5.724 gesunken. Die Minderung resultiert bis auf TEUR 64 

aus der Endkonsolidierung der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau. Die Umsatzerlöse 

enthalten im Wesentlichen konsolidierte Umsätze aus dem Sanierungsgeschäft. 

Die Aufwendungen für bezogene Bauleistungen sind in Relation zur Gesamtleistung gegen-

über dem Vorjahr um TEUR 5.808 auf TEUR 4.456 überproportional gesunken, wobei  

TEUR 3.144 der Minderung die Endkonsolidierung der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, 

Lindau, betreffen. Damit hat sich die Materialaufwandsquote von 95,5 % im Vorjahr auf 

89,7 % im Geschäftsjahr 2010 verringert.  
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Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 244 erhöht. Dies hängt 

wesentlich mit den (konsolidierten) Erträgen der L-KONZEPT Sachsen GmbH aus der Betei-

ligung an der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau, zusammen. Diese Erträge umfassen 

teilweise bereits erhaltene Gewinnansprüche der L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig. Aus 

den Verlustvorträgen der Beteiligungsunternehmen resultieren Ertragsteuerminderungspo-

tenziale der Folgeperioden. Da innerhalb der nächsten Jahre mit entsprechenden Über-

schüssen gerechnet wird, wurden nach dem Inhalt der §§ 274 und 306 HGB aktive latente 

Steuern von TEUR 498 aktiviert, wovon TEUR 260 das Jahresergebnis beeinflusst haben. 

 

Zukünftige Entwicklung und Risiken (und Chancen) der künftigen Entwicklung 

Der Konzernlagebericht der gesetzlichen Vertreter enthält m.E. folgende Kernaussagen zur 

künftigen Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung des Konzerns: 

1. Temporär ist ab 2009 eine erhebliche Eintrübung des Marktes für Bauträgerfinanzie-

rungen zu beobachten. Die Sicherstellung der operativen Liquidität ist ohne die ge-

plante Unterstützung der Großaktionäre weiterhin schwierig und wird ein enges Kos-

tenmanagement sowie die Aufgabe unnötiger Kostenpositionen und Investitionen 

verlangen. 

2. Die Integration verschiedener Standorte mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen 

und Unternehmenskulturen wirft eine Reihe von Problemen und Unsicherheiten auf, 

welche sich bereits in der Berichtsperiode materialisieren. Dabei entspricht es dem 

Wesen der L-KONZEPT-Holding AG, Berlin, als Beteiligungsholding dass in diesem 

Zusammenhang Beteiligungsentscheidungen wie bereits in 2010 auch in Zukunft 

ständig überprüft und ggf. auch revidiert werden. 

3. Es wird für eine weiterhin erfolgreiche Geschäftstätigkeit von L-KONZEPT darauf an-

kommen, funktionierende Marktnischen und neue Standorte zu identifizieren und ver-

trieblich erfolgreich zu nutzen. Wesentlich für den zukünftigen Erfolg der Gesellschaft 

sind in den Beteiligungsunternehmen die Hinzugewinnung neuer Vermittler und der 

Ausbau bestehender Vertriebspartnerschaften unter Weiterentwicklung der erforder-

lichen vertrieblichen Unabhängigkeit. Externe Risiken können sich unter anderem 

durch negative Änderungen des Marktes oder politische Veränderungen ergeben. 
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4. Von erheblicher Bedeutung für die zukünftigen Erfolge des Konzerns sind ein be-

wusstes Kostenmanagement und die Bewahrung einer schlanken Unternehmens-

struktur im Hinblick auf die bestehenden Kernkompetenzen. Derzeit kann die L-

KONZEPT Holding AG, Berlin, ihre laufenden Aufwendungen noch nicht selbst de-

cken und ist daher auf Gewinnausschüttungen aus ihren Beteiligungsunternehmen 

angewiesen. Der Vorstand der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, erwartet für das Jahr 

2011 einen Beteiligungsertrag innerhalb des Konzerns in angemessener Größenord-

nung sowie ab 2012/2013 innerhalb der L-KONZEPT Holding AG eigene Erträge aus 

dem Projektgeschäft.  

 

zu 1. 

Der Erfolg der Beteiligungsunternehmen hängt neben dem Vertriebserfolg maßgeblich von 

der Objektfinanzierung ab. Derzeit werden laufende Objekte in Leipzig noch von der Deut-

schen Kreditbank AG und der Raiffeisenbank Grimma eG finanziert. Nach dem Rückzug der 

Deutschen Kreditbank AG aus der gewerblichen Bauträgerfinanzierung ist künftig teilweise 

eine Finanzierung durch das Mutterunternehmen vorgesehen. Damit die Möglichkeit zur Be-

reitstellung von Liquidität besteht, wurden schon erfolgreich Maßnahmen getroffen, das Kos-

tenmanagement der L-KONZEPT Gruppe zu intensivieren und nicht betriebsnotwendige 

Aufwendungen absolut zu vermeiden. 

Zur Erschließung weiterer finanzieller Mittel wurde der Vorstand des Mutterunternehmens 

schon mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 30. November 2007 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von bis zum 6. Dezember 

2012 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehr-

mals, insgesamt jedoch um höchstens TEUR 1.000 durch die Ausgabe von bis zu 1.000.000 

neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht 

der Aktionäre fallweise auszuschließen. 

zu 2. 

Die Integration verschiedener Standorte mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen wird der-

zeit nicht mehr weiter betrieben. Der Konzern beschränkt sich auf die Konsolidierung der 

Unternehmen der Gruppe auf die sie unmittelbar Einfluss ausüben kann. Nach der Veräuße-

rung der mittelbaren 50-%igen Kommanditbeteiligung an der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, 
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Lindau, befinden sich nur noch Mehrheitsbeteiligungen im Konzernverbund. Auch zukünftig 

sollen Beteiligungsentscheidungen in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung der Be-

teiligungsgesellschaften getroffen werden. 

zu 3. 

Das Erkennen von Marktnischen und neuen profitablen Standorten liegt in der Verantwor-

tung der Konzernleitung. Der Vertrieb von Wohneinheiten im Konzern erfolgt jedoch über-

wiegend durch externe Vertriebspartner. Probleme mit Vertriebspartnern können damit un-

mittelbar den Geschäftserfolg der Konzernunternehmen beeinflussen und sich negativ auf 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns auswirken. 

zu 4. 

Der Erfolg eines Konzerns mit einer Beteiligungsholding ist unmittelbar mit den aus den Be-

teiligungsunternehmen abgeführten Erträgen verbunden. In den vergangenen Jahren wur-

den jedoch Jahresfehlbeträge in nicht unbeträchtlicher Höhe erwirtschaftet, so dass zum 

Bilanzstichtag ein Gesamtkonzernverlust von über TEUR 919 ausgewiesen wird. Damit die 

Muttergesellschaft unabhängiger von Beteiligungsergebnissen wird und damit auch die auf-

gelaufenen Verluste steuerlich wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden können, hat sich der 

Vorstand der Muttergesellschaft dazu entschlossen, mit der Gesellschaft selbst Bauträger-

projekte abzuwickeln. Für diesen Zweck wurde nach dem Bilanzstichtag das Objekt „Wil-

helm-Sammet-Straße 11“ in Leipzig erworben. Beginnend mit diesem Projekt werden ab 

2012/1013 eigene Projekterträge erwartet. 

Zusammenfassend stelle ich gemäß § 312 Abs. 1 Satz 2 HGB fest, dass der Konzernlage-

bericht der gesetzlichen Vertreter insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des 

Konzerns gibt und die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ergänzend verweise ich zur Lagebeurteilung auf meine Ausführungen zur Gesamtaussage 

des Konzernabschlusses in Abschnitt E. meines Berichts.  
 

II. Entwicklungsbeeinträchtigende und bestandsgefährdende Tatsachen 

Ich habe bei meiner Prüfung folgende nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige ent-

wicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen festgestellt: 
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Bei konsolidierten Umsatzerlösen von TEUR 5.724 ist im Konzern ein Jahresfehlbetrag 2010 

in Höhe von TEUR 177 entstanden. Der Ausweis des Konzerneigenkapital ist neben dem 

ausgewiesenen Jahresfehlbetrag durch die gemäß Art. 67 Abs. 6 EGHGB angepassten akti-

ven latenten Steuern auf am 1.1.2010 bestehende, innerhalb von fünf Jahren verrechenbare 

Verlustvorträge, um TEUR 238 beeinflusst. Das Konzerneigenkapital beträgt am Bilanzstich-

tag TEUR 1.413 inklusive des passiven Unterschiedsbetrags. Im Geschäftsjahr 2010 erfolgte 

eine Gewinnausschüttung der L-KONZEPT Leipzig GmbH an die Muttergesellschaft. 

Die L-KONZEPT Holding AG ist Muttergesellschaft der zur L-KONZEPT-Gruppe gehörenden 

Unternehmen. Bei der Muttergesellschaft sind seit ihrer Gründung im Jahr 2007 Verluste von 

insgesamt TEUR 682 aufgelaufen. Dadurch ist das Eigenkapital der Muttergesellschaft bei 

einem gezeichneten Kapital von TEUR 2.000 auf TEUR 1.318 am 31. Dezember 2010 ge-

sunken. Das vorläufige Ergebnis der Muttergesellschaft für den Zeitraum vom 1. Januar 

2011 bis zum 31. Mai 2011 beträgt minus TEUR 61 und wurde durch den Abbau der Bank-

guthaben gedeckt. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31. Mai 2011 TEUR 381.  

Der Vorstand geht in seiner Finanzbedarfsplanung für das Jahr 2011 von Kosteneinsparun-

gen im gesamten Konzernverbund sowie von Ausschüttungen, insbesondere aus den Betei-

ligungsunternehmen L-KONZEPT Leipzig GmbH, Leipzig, aus. 

Dem Konzern wurde durch Gewinnausschüttungen der Kommanditanteile der RB Wohnbau 

GmbH & Co. KG, Lindau, Liquidität zugeführt. Die Beteiligung wurde im Geschäftsjahr ver-

äußert. Deshalb sind aus diesem Unternehmen keine Liquiditätszuflüsse mehr zu erwarten. 

Sollte es dem Vorstand der Gesellschaft nicht gelingen, die getätigten und zusätzlich beab-

sichtigten Aufwandsminderungen durchzuhalten bzw. auszuweiten und Kapital bzw. liquide 

Mittel von den Gesellschaftern oder Dritten zu beschaffen, so könnte die Gefahr der Zah-

lungsunfähigkeit und/oder Überschuldung der L-KONZEPT Holding AG und damit des Kon-

zerns drohen. Der Vorstand wurde auf die bestehenden Risiken hingewiesen. 
 

III. Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungs-
legung und Verstöße gegen sonstige Vorschriften 

Bei der Durchführung der Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 

habe ich keine Unrichtigkeiten oder Verstöße i.S.d. § 321 Abs.1 Satz 3 HGB festgestellt. 
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C. Durchführung der Prüfung 

I. Gegenstand der Prüfung 

Ich habe den Jahresabschluss, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht der 

L-KONZEPT Holding AG, Berlin, für das zum 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr 

geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 290 ff. HBG) sowie den ergänzenden Bestimmungen der 

Satzung liegt in der Verantwortung des Vorstand des Mutterunternehmens. Meine Aufgabe 

ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Konzernab-

schluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den 

Aufgaben der Konzernabschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicher-

weise Rückwirkungen auf den Konzernabschluss oder den Konzernlagebericht ergeben. 
 

II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

Bei der Durchführung meiner Konzernabschlussprüfung habe ich die Vorschriften der 

§§ 317 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 

des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen 

der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 

Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht auf der Basis von Stichproben beur-

teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernab-

schluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der an-

gewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze, und der wesentlichen Einschät-

zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Kon-

zernabschlusses und des Konzernlageberichts. Bei den in den Konzernabschluss einbezo-

genen ungeprüften Jahresabschlüssen habe ich die Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Vorschriften und die konsolidierungsbedingten Anpassungen gem. § 317 Abs. 3 Satz 1 HGB 

geprüft. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

mein Prüfungsurteil bildet. 
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Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes, der auch interna-

tionalen Prüfungsstandards entspricht, habe ich zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. 

Diese basiert auf einer Einschätzung des Umfelds des Konzerns, Auskünften der Geschäfts-

führung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken des Konzerns, analyti-

schen Prüfungshandlungen zur Einschätzung von Prüfungsrisiken und zur vorläufigen Beur-

teilung der Lage des Konzerns sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungsle-

gungsbezogenen internen Kontrollsystems im Konzern. Zur Festlegung von Prüfungs-

schwerpunkten sind daraufhin kritische Prüfungsziele identifiziert und es ist ein Prüfungspro-

gramm entwickelt worden. In diesem Prüfungsprogramm sind der Ansatz und die Schwer-

punkte der Konzernprüfung sowie die Art und der Umfang der Prüfungshandlungen festge-

legt. Dabei werden auch die zeitliche Abfolge der Konzernprüfung und der Mitarbeitereinsatz 

geplant.  

Die in meiner Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden 

Schwerpunkten der Konzernprüfung: 

Aussagebezogene Prüfungshandlungen: 

• Abgrenzung des Konsolidierungskreises  

• Ordnungsmäßigkeit der in den Konzernabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse  

• Aufrechnung von konzerninternen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie von konzern-

internen Aufwendungen und Erträgen 

• Kapitalkonsolidierung  

• Prüfung der Konzernkapitalflussrechnung 

• Prüfung der konzerneinheitlichen Bilanzierung und Bewertung 

Sonstige Prüfungshandlungen: 

• Plausibilität der prognostischen Angaben im Konzernlagebericht 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten analytische 

Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. 

Im Rahmen der sonstigen substantiellen Prüfungshandlungen habe ich Stichprobenverfah-

ren angewendet. Die Auswahl der Stichproben erfolgte nach dem systematischen Stichpro-

benverfahren. 
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Zukunftsbezogene Angaben im Lagebericht habe ich vor dem Hintergrund der Jahresab-

schlussangaben auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprü-

fung gewonnenen Erkenntnissen beurteilt. 

Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 er-

stellt. 

Die Prüfung wurde, mit Unterbrechungen, in der Zeit vom 24. Februar bis zum 10. Juni 2011 

in den Geschäftsräumen der L-KONZEPT Leipzig GmbH in Leipzig durchgeführt. Die Fertig-

stellung des Prüfungsberichts erfolgte in meinem Büro. 

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Den in § 320 

Abs. 3 HGB geregelten Vorlage-, Duldungs- und Auskunftspflichten sind die gesetzlichen 

Vertreter des Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen nachgekommen. Die Ge-

schäftsführung hat mir die Vollständigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts schriftlich bestätigt. 
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D. Ordnungsmäßigkeit der Konzernrechnungslegung 
 

I. Konsolidierungskreis und Konzernabschlussstichtag 

Der Kreis der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ist ordnungsgemäß 

ermittelt und im Konzernanhang dargestellt. Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises 

erfolgte unter Beachtung des Stetigkeitsgrundsatzes. Einbeziehungswahlrechte wurden im 

Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten (§ 296 HGB) ausgeübt.  

In den Konzernabschluss der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, wurden folgende Tochterun-

ternehmen einbezogen: 
 

Name und Sitz der Gesellschaft Konsoli-
dierungs-

status 

Anteil 
am 

Kapital 

L-KONZEPT Leipzig GmbH, Leipzig V 100 % 

L-KONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig V 100 % 

L-KONZEPT Projekt GmbH, Leipzig V 100 % 

At equity aus dem Konzernabschluss endkonsolidiert wurde folgende Gesellschaft: 
 

RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau E 50,0 %  

In den Konzernabschluss wurde folgendes Tochterunternehmen nicht einbezogen: 
 

L-KONZEPT Verwaltungs GmbH, Leipzig N 100,0 %  
 

V: Vollkonsolidierung 

E: Endkonsolidierung 

N: Keine Einbeziehung in den Konzernabschluss 
 

Gegenüber dem Vorjahr haben sich folgende Veränderungen der in den Konsolidierungs-

kreis einbezogenen Unternehmen  ergeben: 

Die 50%ige Kommanditbeteiligung der L-KONZEPT Sachsen GmbH an der RB Wohnbau 

GmbH & Co. KG, Lindau, wurde im Berichtsjahr veräußert. Die L-KONZEPT Verwaltungs 
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GmbH hat aufgrund ihrer geringen Geschäftstätigkeit keinen Einfluss auf die Konzernrech-

nungslegung. 

Der Konzernabschlussstichtag entspricht dem Stichtag des Jahresabschlusses der 

L-KONZEPT Holding AG, Berlin, und aller einbezogener Tochtergesellschaften. 

 

II. Ordnungsmäßigkeit der in den Konzernabschluss einbezogenen Abschlüsse 

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse der Muttergesellschaft und 

der L-KONZEPT Leipzig GmbH zum 31. Dezember 2010 sind von mir geprüft und uneinge-

schränkt bestätigt worden.  

Die anderen in den Konzernabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse sind nicht von mir 

oder anderen Abschlussprüfern geprüft, da diese inländischen Gesellschaften aufgrund ih-

rer Größe nicht der Prüfungspflicht unterliegen. Für diese nicht geprüften Jahresabschlüsse 

habe ich eine prüferische Durchsicht i.S.d. IDW PS 900 durchgeführt und festgestellt, dass 

diese materiell richtig und eine geeignete Konsolidierungsgrundlage sind. 

Die ggf. notwendigen Anpassungen der Abschlüsse an die im Konzern geltenden Bilanzie-

rungs- und Bewertungsrichtlinien (HB II) sind ordnungsgemäß vorgenommen worden.  
 

III.  Konzernabschluss 

Der von mir geprüfte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 

31. Dezember 2010 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach meiner 

Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vor-

schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung des Mutterunternehmens. 

Der mir zur Prüfung vorgelegte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 ist ordnungs-

mäßig aus den Jahresabschlüssen oder den gesondert nach handelsrechtlichen Vorschrif-

ten erstellten ausländischen Abschlüssen (HB II) der konsolidierten Unternehmen entwickelt 

worden. Die angewandten Konsolidierungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vor-

schriften und sind unverändert zum Vorjahr. Die Konsolidierungsmaßnahmen wurden sach-

gerecht vorgenommen. Sie sind im Konzernanhang dargestellt. 
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Die Konzernbilanz und Konzerngewinn- und -verlustrechnung sind nach den Vorschriften 

der §§ 290 ff. HGB  aufgestellt. Der Konzernanhang enthält die vorgeschriebenen Angaben 

zu den einzelnen Posten von Konzernbilanz bzw. Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung 

und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Die Konzernkapital-

flussrechnung, der Konzerneigenkapitalspiegel sind ordnungsgemäß aufgestellt worden und 

entsprechen den Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS).  

Der Konzern hat gemäß § 306 HGB latente Steuern auf Verlustvorträge bilanziert. 

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist zu Recht erfolgt. 
 

IV.  Konzernlagebericht 

Der von mir geprüfte Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 

31. Dezember 2010 ist diesem Bericht als Anlage II beigefügt. Er steht in Einklang mit dem 

Konzernabschluss und den bei meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. Die wesentlichen Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung des Konzerns sind zutreffend dargestellt und die nach 

§ 315 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend. Der Konzernlage-

bericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 

Satzung des Mutterunternehmens.  
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E.  Erläuterungen zum Konzernabschluss 

Der Konzernabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisie-

rungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht 

vor (Art. 67 Abs. 8 Nr. 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 

Nr. 2 EGHGB nicht angepasst. 

Zum 01.01.2010 wurde aufgrund des Übergangs auf die Rechnungslegungsvorschriften 

nach BilMoG eine aktive latente Steuer in Höhe von TEUR 237 bilanziert, welche zum 

31.12.2010 gemäß Art. 67 Abs. 6 EGHGB im Verlustvortrag enthalten ist. 

I.  Gesamtaussage 

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte 

eine Vielzahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens der gesetzlichen 

Vertreter des Mutterunternehmens. Im Folgenden gehe ich gemäß § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB 

auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein sowie darauf, welchen Einfluss die im Rah-

men der Konsolidierung ausgeübten Wahlrechte insgesamt auf die Vermögens, Finanz- und 

Ertragslage haben. 

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Konsolidierungsgrundsätze sind im 

Konzernanhang (Anlage I) gemäß § 314 HGB beschrieben. 

Im Einzelnen hebe ich nachfolgend die meines Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden hervor: 

Die Kapitalkonsolidierung erfolgte im Jahr 2008 (Erstkonsolidierung) nach der Neubewer-

tungsmethode durch Verrechnung der Zeitwerte (entsprechen den Buchwerten) der Vermö-

genswerte und Schulden der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen 

im Erwerbszeitpunkt mit den Anschaffungskosten des Mutterunternehmens für den Unter-

nehmenserwerb. Als Erwerbsstichtag wurde der 1. Januar 2008 verstanden, obwohl der Er-

werb der Anteile an der LKONZEPT Sachsen GmbH, Leipzig, mit ihrer 50%igen Komman-

ditbeteiligung an der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau, Mitte 2008 erfolgte. 

Im Juli 2008 hat die L-KONZEPT Holding AG, Berlin, alle Anteile an der L-KONZEPT Sach-

sen GmbH (vormals L-KONZEPT Real Estate GmbH, Leipzig), Leipzig, zum Kaufpreis von 
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TEUR 100 erworben. Die Höhe des Kaufpreises für diese Anteile war wesentlich durch den 

Übergang der Gewinnbezugsrechte auf die L-KONZEPT Holding AG, Berlin, zum 1. Januar 

2008 und die abgegebenen Garantien zur Ertragskraft der L-KONZEPT Sachsen GmbH, 

Leipzig, seitens der Veräußerer der Anteile bestimmt. Das Mutterunternehmen hat daher die 

Einbeziehung der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau, als Gemeinschaftsunternehmen 

festgelegt. Mit Veräußerung der Beteiligung wurde die RB Wohnbau GmbH & Co. KG, 

Lindau, endkonsolidiert. 

Im Ergebnis der Kapitalkonsolidierung der L-KONZEPT Leipzig GmbH, Leipzig, war im Jahr 

2008 ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 332 auszuweisen, der auch im 

Geschäftsjahr 2010 beibehalten wurde. 

Die eliminierungspflichtigen Zwischengewinne waren insgesamt unwesentlich. Latente Steu-

ern wurden auf ergebniswirksame Vorgänge aus der Schuldenkonsolidierung infolge von 

Aufrechnungsdifferenzen in Höhe von 30 % berücksichtigt. 

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen das Finanzamt auf In-

vestitionszulagen für vergangene Jahre in Höhe von rd. TEUR 269 enthalten. Das Mutterun-

ternehmen geht trotz abweichender Festsetzung durch das Finanzamt von einem berechtig-

ten Anspruch aus. 

2. Feststellungen zur Gesamtaussage im Konzernabschluss 

Die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist nicht unwesentlich durch den Übergang auf 

die neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG beeinflusst. Durch die Anwendung 

der neuen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften und die Abschaffung von einigen 

Wahlrechten soll nach Vorgabe des Gesetzgebers ein besseres Bild der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage vermittelt werden. Dadurch, dass die Stetigkeit in zulässiger Weise 

durchbrochen wird, die Vorjahreszahlen aber gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepasst 

werden müssen, ist der erstmalige BilMoG-Abschluss nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. 

Dies vorausgeschickt vermittelt nach meinen Feststellungen der Konzernabschluss – d. h. 

als Gesamtaussage des Konzernabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von 

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. 
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Der Vorjahreskonzernabschluss zum 31. Dezember 2009 ist von der BDO Deutsche Waren-

treuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Aufgrund des Bilanz-

rechtsmodernisierungsgesetzes („BilMoG“) haben sich Änderungen in den Bewertungsme-

thoden ergeben. Diese sind im Anhang dargestellt. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. 

Bei meinen nachfolgenden Ausführungen gehe ich daher insbesondere auf die Sachverhalte 

ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamt-

wirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher 

Bedeutung sind (IDW PS 250). 
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II.  Ertragslage 

Zur Darstellung der Ertragslage bringe ich in der nachfolgenden Übersicht eine unter be-

triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten abgeleitete Ergebnisrechnung. 

!

! "#$#! ! "##%! !

&'()*+,-.
/)'0+1).
'2+(!

! 3&45! 6! ! 3&45! 6! ! 3&45!

!"#$%&'()*#'+ ,-./0+ 11123+ + 3-0.4+ 5,25+ + 6+7-.08+

7)-89+1-/)'0+1)'2+(! .!:;%! .!$<=>! ! $?">@! $$=A! ! .!"?#<"!

B+1)')!C92D)+1)!*)8',)*C,EF)!&'8'0()! $;$! "=%! ! "><! "=A! ! .!$@@!

9'%(:';#)':#%<=>+ ,-118+ 14424+ + 11-47.+ 14424+ + 6+,-8.1+

7)GH()+)!I),-82+()+! <?<;A! >:=$! ! $#?"A<! %@=#! ! .!;?>#>!

J)'-H+9C92DK9+1! ::<! $;=$! ! %$;! >=@! ! .!$<$!

JC9+L0M,()!B*-EF'),*2+()+!92D!,LL98)',)CC)!!
N)'LO()+-()()+-80+1)!2+1!P9EF9+C9()+! <A! #=%! ! "@:! "=$! ! .!$%$!

PH+-8,()!7)8',)*-92DK)+12+()+! :<;! $<=A! ! $?##:! %=$! ! .!$#!

Q)K,++2+9*F0+(,()!P8)2)'+! $@! #="! ! "! #=#! ! $$!

?<@A'=B<=>'=+@C(+B:'+9'%(:';#)':#%<=>+ 8-470+ 11.23+ + 1/-0/,+ 11/2,+ + 6+8-173+

9'%(:';#'(>';=:#+DE9FGH+ 6+315+ 6+1.23+ + 6+1-755+ 6+1/2,+ + 085+

7)8),C,(2+(-)'()*+,-! :";! $@=;! ! ;#;! <=A! ! ""#!

R,+-)+!2+1!0F+C,EF)!&'8'0()! <"! #=>! ! ":! #="! ! $;!

R,+-)+!2+1!0F+C,EF)!B2DK)+12+()+! .!A>! .!$=@! ! .!::! .!#=:! ! !!!!!%!

I(B'=%):JK'#+!=%'(='K"'=#'(>';=:#+ 6+/13+ 6+023+ + 6+377+ 6+520+ + .1/+

&'8'9(-8)2)'+! <$! ! ! .!%A! ! ! !

L$K('#C;'(#JK<##+ 61.5+ + + 6+1-4/3+ + + +

E9FG+ 6+315+ + + 6+1-755+ + + +
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! ! ! ! ! ! ! !

Die Betriebsleistung der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 51,4 % (TEUR 

5.671) verringert, wobei Bestands- sowie Umsatzminderungen zu verzeichnen waren. Die 

Umsatzminderung betrifft im Wesentlichen den Bauträgerbereich. 

Die Abnahme der Gesamtleistung um TEUR 5.788 bzw. 53,8 % ist auf zeitliche Verzögerun-

gen beim Abverkauf von Immobilienprojekten zurückzuführen. Der Gesellschaft war es zu-

dem im Berichtszeitraum nicht gelungen, den Vertriebsrückgang durch den Ausbau beste-

hender Vertriebspartnerschaften bzw. durch Gewinnung neuer Vermittler zu kompensieren. 
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Die am ordentlichen Betriebserfolg gemessene durchschnittliche Umsatzrentabilität entwi-

ckelte sich wie folgt: 
 
  2010 2009 
  % % 

Umsatzrentabilität  - 16,0 - 14,7 
 

Bestandsveränderung 

Im Berichtsjahr haben sich die Bestände der sich in Fertigstellung befindlichen Bauträgerob-

jekte um TEUR 2.855 und die Bestände an Handelsobjekten um TEUR 377 vermindert. Die 

Bestandserhöhungen der sich in Vertrieb befindlichen neuen Objekte von TEUR 208 konnte 

diese Verminderung nicht kompensieren. 
 

Andere betriebliche Erträge 

Die anderen betrieblichen Erträge enthalten hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von 

Rückstellungen (TEUR 57) sowie Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen 

(TEUR 49).  
 

Bezogene Leistungen 

Wie die nachfolgende Darstellung zeigt, hat sich die durchschnittliche Materialeinsatzquote, 

hier bezogene Leistungen, (Verhältnis zu den Umsatzerlösen zuzüglich Bestandsverände-

rung) im Berichtsjahr verbessert.  
 
  2010 2009 
  % % 

Materialaufwandsquote  89,7 95,5 
 

Gemessen an der rückläufigen Entwicklung der Gesamtleistung sind die bezogenen Leis-

tungen entsprechend vermindert. 
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Personalaufwand 

Die Personalaufwandsquote und die durchschnittliche Beschäftigtenzahl entwickelten sich in 

den letzten Jahren wie folgt: 
 
  2010 2009 
  % % 

Personalaufwandsquote  15,6 8,5 
    

Durchschnittliche Be-    
schäftigtenzahl (mit GF)  9 12 
 

Trotz einer absoluten Verminderung des Personalaufwands um TEUR 141 im Berichtsjahr 

hat sich die Personalaufwandsquote weiter erhöht. Dies ist primär auf die geringere Be-

triebsleistung bei gleicher Beschäftigtenzahl zurückzuführen. 

Zum Jahresende wurde die Trennung von Herrn Kammerer als einem der Geschäftsführer 

der L-KONZEPT Leipzig GmbH wirksam. Zudem schied Herr Raphael Schön als Geschäfts-

führer aus der L-KONZEPT Leipzig GmbH aus und auch sein Vertragsverhältnis mit der 

L-KONZEPT Holding AG wurde aufgehoben. Herr Prof. Dr. Hanno Strang wurde als Ge-

schäftsführer der L-KONZEPT Leipzig GmbH und auch als Vorstand der L-KONZEPT Hol-

ding AG neu bestellt. 
 

Andere betriebliche Aufwendungen 

Die anderen Betriebsaufwendungen enthalten als wesentliche Posten die Rechts- und Bera-

tungsaufwendungen (TEUR 191), die Fahrzeugaufwendungen (TEUR 87), die Raumkosten 

(TEUR 53), die Steuerberatungs- und Prüfungsaufwendungen (TEUR 70) sowie die Fremd-

leistungen (TEUR 45). 
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Finanzergebnis und Beteiligungsergebnis 

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 31.12.2010 31.12.2009 
 TEUR TEUR 

Erträge aus Beteiligungen 725 505 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 42 27 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  - 68 - 77 

 699 455 

Im Berichtsjahr sind Beteiligungserträge aus der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau, an 

die L-KONZEPT Sachsen GmbH enthalten. In den Zinserträgen sind TEUR 36 aus der RB 

Wohnbau GmbH & Co. KG. Aus der Abzinsung längerfristiger Forderungen resultiert ein 

Zinsaufwand von TEUR 34. 
 

Ertragsteuern 

Die ausgewiesenen Ertragsteuern berücksichtigen im Wesentlichen zu erwartende Nachzah-

lungen aufgrund der bei der Gesellschaft durchgeführten Betriebsprüfung für Vorjahre. 
 

Latente Steuern 

Mit Beginn des Berichtsjahres waren die Regelungen aufgrund des Bilanzrechtsmodernisie-

rungsgesetzes anzuwenden. Die im Konzernjahresergebnis enthaltenen latenten Steuern 

resultieren aus folgenden Sachverhalten: 

 
 TEUR 

Verlustvortrag   

L-KONZEPT Leipzig GmbH  179 

L-KONZEPT Holding AG 79 

Konsolidierung  

Konsolidierungvorgänge  2 

 260 
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III.  Vermögenslage 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftlichen und finan-

ziellen Gesichtspunkten zusammengefasst. 
!
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Das Vermögen der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 5.816 verrin-

gert. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Abnahme der Vorräte, der Forderungen, 

des Geschäftswerts und der liquiden Mittel zurückzuführen. Diese Verminderungen resultie-

ren im Wesentlichen aus der Endkonsolidierung der RB Wohnbau GmbH & Co. KG, Lindau. 

Anlagevermögen 

Als wesentliche Zugänge zum Anlagevermögen sind mit TEUR 68 zwei Blockheizkraftwerke 

zu verzeichnen. 

Vorräte 

Die Fertigstellung und Übergabe der im Berichtszeitraum realisierten Bauträgerobjekte lag 

unter dem Vorjahresniveau und erfolgte in Höhe von TEUR 3.266 im Wesentlichen aus dem 

Bestandsabbau übergebener Objekte, während bei verschiedenen anderen Objekten eine 

Zunahme der unfertigen Leistungen mit TEUR 208 im gleichen Zeitraum zu verzeichnen 

war. Der Bestand an Handelsobjekten hat sich um TEUR 377 vermindert. 

Der Bestand der Vorräte hat sich nominal um TEUR 3.023 vermindert. Die Relation zum 

Gesamtvermögen hat sich geringfügig vermindert.  

Die Vorräte haben folgende Zusammensetzung:  
 
 31.12.2010 31.12.2009 
 TEUR TEUR 

Bauträgerobjekte 1.016 3.663 

Handelsobjekte  143 519 

 1.159 4.182 

Die Umschlagshäufigkeit der Vorräte hat sich im Berichtsjahr wieder erhöht. Sie hat sich wie 

folgt entwickelt: 

 
  2010 2009 

Umschlagshäufigkeit  1,3 2,4 
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Die Bewertung der Objekte erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, wobei ange-

messene Anteile der Fertigungsgemeinkosten mit einbezogen werden. 
 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verminderung der Kundenforderungen steht im Zusammenhang mit den geringeren 

Umsatzerlösen im Geschäftsjahr 2010 und der Verminderung der Vorräte. Der Anteil am 

Gesamtvermögen hat sich um Berichtsjahr auf 26,6 % erhöht. 

Die Methoden der Ermittlung der pauschalen Wertberichtigung und der Einzelwertberichti-

gung haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.   
 
 

Sonstige Vermögensgegenstände 

Der Posten enthält im Wesentlichen Erstattungsansprüche aus Ertragsteuerrückforderungen 

der für die Jahre 2009 und 2010 (TEUR 111) sowie Investitionszulagenforderungen für ver-

gangene Jahre (TEUR 269).  

Die Ansprüche auf Investitionszulagen für die Jahre 1999 bis 2002 wurden im Geschäftsjahr 

2006 in Höhe von TEUR 640 auf der Grundlage der getroffenen Entscheidungen des Bun-

desfinanzhofs aktiviert und zwischenzeitlich teilweise zugunsten der Gesellschaft entschie-

den. Die restlichen Forderungen bestehen in der Bilanz zum 31. Dezember 2010 fort, weil 

die Gesellschaft trotz abweichender Festsetzung durch das Finanzamt von einem berechtig-

ten Anspruch ausgeht. Dieser Anspruch wurde abgezinst, da keine Verzinsung bis zur er-

warteten Auszahlung dieser Forderung erfolgt. 
 

Flüssige Mittel 

Zur Entwicklung des Finanzmittelbestands verweise ich auf meine Ausführungen zur Finanz-

lage in Abschnitt F. III. dieses Berichts. 
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Die durchschnittlichen Liquiditätsgrade entwickelten sich wie folgt: 
 
  2010 2009 
  % % 

Liquidität 1. Grades  31,8 29,9 

Liquidität 2. Grades  86,7 70,6 

Liquidität 3. Grades  164,8 146,0 
 

Aktive latente Steuern 

Der Posten beinhaltet aktive latente Steuern für zum 1. Januar 2010 vorhandene Verlustvor-

träge und aktive latente Steuern auf den angepassten Jahresfehlbetrag. Der Konzern geht 

davon aus, dass die Verlustvorträge innerhalb von vier bzw. fünf Jahren mit positiven Jah-

resergebnissen verrechnet werden können. Der angenommene Gesamtertragsteuersatz 

beträgt 30 %. Die auf Verlustvorträge zum 1.1.2010 vorhandenen aktiven latenten Steuern 

von TEUR 238 wurden gemäß Art. 67 Abs. 6 EGHGB mit dem Verlustvortrag verrechnet. 

TEUR 260 entfallen auf das laufende Geschäftsjahr. 
 

Eigenkapital 

Das Eigenkapital der Gesellschaft wurde durch die Anpassung von latenten Steuern zum 

Geschäftsjahresbeginn um TEUR 238 erhöht (Minderung des Verlustvortrags). Der Konzern-

jahresfehlbetrag von TEUR 178 führte zur Minderung des ausgewiesenen Eigenkapitals. Die 

durchschnittliche Eigenkapitalquote hat sich von 16,9 % auf 13,8 % vermindert. 
 

Rückstellungen        

Die Steuerrückstellungen beinhalten Rückstellungen für Ertragsteuern (TEUR 115) und das 

Risiko aus der Betriebsprüfung (TEUR 132). 
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Die Sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen: 
 
 31.12.2010 
 TEUR 

Ausstehende Rechnungen 605 

Personal 297 

Rechtsrisiken 99 

Aufsichtsrat 20 

Prüfung 29 

andere  12 

 1.062 
 

Die Rückstellung für ausstehende Rechnungen wurde für noch ausstehende Restfertigstel-

lungsleistungen und/oder noch nicht abgerechnete Bauleistungen im Zusammenhang 

mit der Sanierung und Modernisierung von bereits abgenommenem Wohnungseigen-

tum zum 31. Dezember 2010 gebildet. 

Die Rückstellung für Personal Gehälter, Abfindungen, Tantieme und Kostenerstattungen 

wurde Geschäftsführer und Vorstände gebildet. 

Die Rückstellung für Prozessrisiken der Prozesskosten und Prozessrisiken resultieren vor 

allem aus dem Rechtsstreit mit einem Kommanditisten der L-KONZEPT GmbH & Co. Arte 

Domo KG hinsichtlich der Ergebnisverteilung aus dem Projekt Reginenstraße 14 und einem 

Rechtsstreit mit der SAX Wertbau GmbH. 
 

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen        

Der Posten enthält im Wesentlichen erhaltene Käuferanzahlungen gemäß MaBV für den 

Erwerb von Wohnungseigentum des Bauträgerobjekts Leipzig, Weißenfelser Str. 51. 
 

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht 

Die Verbindlichkeiten betreffen das Beteiligungsunternehmen L-KONZEPT GmbH & Co. Arte 

Domo KG Leipzig, in Höhe von TEUR 21 aus Verrechnungen.  
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Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Darlehensverbindlichkeiten ge-

genüber der RENTA-KONZEPT Real Estate GmbH, Leipzig, von TEUR 110 und der PRO -  

BAU Leipzig GmbH, Leipzig, von TEUR 43.  

Sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. 
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IV.  Finanzlage 

Zur Darstellung der Finanzlage verweise ich auf die Konzern-Kapitalflussrechnung (Anlage I). 

Die einzelnen Teilbereiche der Konzern-Kapitalflussrechnung stellen sich wie folgt dar: 
 
! "#$#! "##%!

! 3&45! 3&45!

T$#K+S)UA+$<#+)$<@'=B'(+O'#JKV@%#%V%:>P':%+ 5,,+ 6+554+

! 19/H+!\9-F!&9'+,+(-!+9EF!]NUB^PQ! _.!$@"`! _.!:%"`!

T$#K+S)UA+$<#+B'(+F=N'#%:%:U=#%V%:>P':%+ 6+14+ 6+1.+

T$#K+S)UA+$<#+B'(+S:=$=&:'(<=>#%V%:>P':%+ 6+/-471+ ,5.+

PH+-8,()!a)'80+1)'2+(!1)-!U,+9+GL,88)CDH+1-! >$;! #!

W$K)<=>#A:(P#$"'+X'(V=B'(<=>+B'#+S:=$=&":%%')@U=B#+ 6+7.1+ 6+714+

U,+9+GL,88)CDH+1-!9L!B+D9+(!1)'!J)',H1)! $?<#%! $?:$%!

S:=$=&":%%')@U=B#+$"+E=B'+B'(+Y'(:UB'+ 1-475+ 1-043+

Der Finanzmittelbestand setzt sich wie folgt zusammen: 
!
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! 3&45! 3&45! 3&45!
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F.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Ich habe dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht der L-KONZEPT Holding AG, 

Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 in den diesem 

Bericht als Anlagen I (Konzernabschluss) und II (Konzernlagebericht) beigefügten Fassun-

gen den am 10. Juni 2011 in Leipzig unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk gemäß Anlage III wie folgt erteilt: 

 

“Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: 

An die L-KONZEPT Holding AG 

Ich habe den von der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, aufgestellten Konzernab-
schluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapital-
flussrechnung und Eigenkapitalspiegel – und den Konzernlagebericht für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die Aufstel-
lung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegt in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 

Ich habe meine Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzern-
abschlusses und des Konzernlageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns unter dem 
Vorbehalt, dass der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 in der vorliegen-
den Fassung festgestellt wird. Der Konzernlagebericht steht im Einklang mit dem 
Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.  

Leipzig, den 10. Juni 2011“1 

  
 Untch 
 Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
 
 

                                         
1  Bei Veröffentlichung oder Wiedergabe des Konzernabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abwei-

chenden Form (einschließlich der Übernahme in eine andere Sprache) bedarf es zuvor meiner erneuten Stel-
lungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich wei-
se insbesondere auf § 328 HGB hin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 



 Anlage  I 
 Seite 1 
 KONZERNBILANZ  
    

 L-KONZEPT Holding AG 
Berlin 

 

    

 zum  
  

AKTIVA 31. Dezember 2010 PASSIVA 
   

 

 

 P 
 31. Dezember 2010 31. Dezember 2009 
 EUR EUR EUR 
    
A. Anlagevermögen    

    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    

1. Geschäftswert 54.438,44  628.876,00 
2. EDV-Software      1.622,00 56.060,44 948,50 
     

II. Sachanlagevermögen    
 Andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsaustattung  103.235,00 59.887,00 

     
III. Finanzanlagen    

 Beteiligungen  751,00 13.504,70 
    
B. Umlaufvermögen    

    
I. Vorräte    

1. unfertige Erzeugnisse   1.015.631,89  3.662.875,34 
2. Fertige Erzeugnisse und Waren   142.837,95  519.454,54 
3. Geleistete Anzahlungen   17.662,46 1.176.132,30 680.126,75 

    
II. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen 1.251.577,18  2.582.578,61 
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht 298,50  416.271,70 
3. sonstige Vermögensgegenstände   562.518,75 1.814.394,43 508.715,87 

    
III. Wertpapiere    

 Sonstige Wertpapiere  7.269,72 3.067,05 
     

IV. Kassenbestand, Bundesbank- 
guthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks  1.038.113,06 1.409.302,77 

    
C. Rechnungsabgrenzungsposten  6.689,61 15.577,46 

    
D. Latente Steuern  497.542,11 15.465,54 

 
 31. Dezember 2010 31. Dezember 2009 
 EUR EUR EUR 
    
A. Eigenkapital    

    
I. Gezeichnetes Kapital  2.000.000,00 2.000.000,00 

    
II. Konzernbilanzverlust  919.104,03- 979.051,81- 

    
III. Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung  332.158,30 332.158,30 

        
    
  1.413.054,27 1.353.106,49 
B. Rückstellungen    

1. Steuerrückstellungen 246.712,06  98.285,00 
2. Latente Steuern 0,00  10.943,98 
3. sonstige Rückstellungen   1.061.873,64 1.308.585,70 3.070.916,17 

    
C. Verbindlichkeiten    

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.043.000,95  3.074.146,36 
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 

Bestellungen 424.048,00  1.395.238,71 
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 263.875,64  271.419,69 
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht 20.604,62  251.358,84 
5. sonstige Verbindlichkeiten   227.018,49 1.978.547,70 990.836,59 

 - davon aus Steuern Euro 18.415,35 
(Vorjahr: Euro 94.857,79)    

 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 
Euro 2.480,37 (Vorjahr: Euro 2.573,83)    

    
D. Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 400,00  

 
          
    
  4.700.187,67 10.516.651,83 
          

 
          
    
  4.700.187,67 10.516.651,83 
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KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 
  
L-KONZEPT Holding AG 
Berlin 
  
 

 

 2010 2009 
 EUR EUR Euro 
    

1. Umsatzerlöse  5.723.776,05 9.469.570,50 
    

2. 
 
 

Erhöhung oder Verminderung  
des Bestands an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen  758.594,75- 1.282.940,30 

    

3. sonstige betriebliche Erträge  150.770,43 284.109,44 
    

4. Materialaufwand    
a) 
 
 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene 
Waren 4.389.527,79  7.664.889,86 

b) 
 

Aufwendungen für bezogene 
Leistungen     66.184,32 4.455.712,11 2.599.072,19 

    

5. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 690.700,08  818.823,70 
b) 
 
 

soziale Abgaben und Aufwendungen 
für Altersversorgung und für 
Unterstützung   83.195,63 773.895,71 95.680,21 

  - davon für Altersversorgung: 
Euro 1.742,52 (Vorjahr: Euro 1.742,52)    

    

6. Abschreibungen    
 
 
 

auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und auf  
Sachanlagen   46.431,61 237.211,70 

    

7. sonstige betriebliche Aufwendungen  745.131,92 1.006.800,50 
    

8. Erträge aus Beteiligungen    725.000,00  504.567,99 
    

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    42.463,71   27.248,58 
    

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    68.254,90   77.370,38 
    

11. 
 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit  206.010,81- 931.411,73- 

    

12. 
 
Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag 41.511,46-  96.217,95 

    

13. sonstige Steuern   13.062,57 28.448,89- 1.514,06 
          

14. Konzernjahresfehlbetrag   177.561,92- 1.029.143,74- 
    

15. Verlustvortrag (Vorjahr: Gewinnvortrag)    741.542,11-   50.091,93 
          

16. Konzernbilanzverlust  919.104,03- 979.051,81- 
           





















 Anlage zum Anhang 
  
L-KONZEPT Holding AG, Berlin 

    
KONZERN-ANLAGENSPIEGEL   
   
zum   
 
31. Dezember 2010   
    
   
 
   
 

 

  B ru t tobuchwer te  Kumu l ie r te  Absch re ibungen  Ne t tobuchwer te  
  Anschaffungs-,    Anschaffungs-,       
  Herstellungs- Zugänge Umbuchung Abgänge Herstellungs- kumulierte Abschreibungen Abgänge kumulierte   
  kosten    kosten Abschreibungen Geschäftsjahr  Abschreibungen Buchwert Buchwert 
  1.1.2010    31.12.2010 1.1.2010   31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 
  Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

            
            
            

I. Immaterielle Vermögensgegenstände            
            

1. Firmenwert 838.501,33 0,00 0,00 729.624,45 108.876,88 209.625,33 27.219,22 182.406,11 54.438,44 54.438,44 628.876,00 
2. EDV Software 33.700,20 2.308,60 0,00 2.562,44 33.446,36 32.751,70 1.034,60 1.961,94 31.824,36 1.622,00 948,50 

            
  872.201,53 2.308,60 0,00 732.186,89 142.323,24 242.377,03 28.253,82 184.368,05 86.262,80 56.060,44 629.824,50 

             
II. Sachanlagen            

            
 Betriebs- und  
Geschäftsausstattung 312.497,79 74.443,79 0,00 35.822,69 351.118,89 252.610,79 18.177,79 2.904,69 247.883,89 103.235,00 59.887,00 

            
             

III. Finanzanlagen            
            

 Beteiligungen 42.811,95 0,00 0,00 42.060,95 751,00 29.307,25 0,00 29.307,25 0,00 751,00 13.504,70 
            
            

 Summe Anlagevermögen 1.227.511,27 76.752,39 0,00 810.070,53 494.193,13 524.295,07 46.431,61 216.579,99 334.146,69 160.046,44 703.216,20 
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L-KONZEPT Holding AG, 
Berlin 
 
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG 2010  
   
 
      
 
 2009  2008 
 TEUR  TEUR 
Konzernjahresergebnis - 178  - 1.029 
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 46  237 
Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen 0  0 

Cash Earnings nach DVFA/SG - 132  - 792 
Zunahme/Abnahme der kurz- u. mittelfristigen  Rückstellungen - 1.872  2.478 
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind 4.902  - 3.547 

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge - 68  66 
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind - 1.975  915 

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 855  - 880 

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 0  6 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 10  - 23 
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit - 10  - 17 
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten - 2.031  0 
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von 
(Finanz-) Krediten 0  587 

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit - 2.031  587 
Verringerung des Anlagevermögens aus Endkosolidierung 577  0 
Anpassung Eigenkapital durch BilMoG  238  0 
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds - 371  - 310 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.409  1.719 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.038  1.409 
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L-KONZEPT Holding AG,  
Berlin 

    
KONZERN-EIGENKAPITALSPIEGEL   
    
zum   
  
31. Dezember 2010 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  Mutterunternehmen  Minderheitsgesellschafter  Konzern-
eigenkapital 

    
erwirtschaftetes 

 
kumuliertes 

    
kumuliertes 

   

  Gezeichnetes Konzern- übriges Kon-   Minderheiten übriges Kon-    
  Kapital kapital zernergebnis Eigenkapital  Kapital zernergebnis Eigenkapital   
            

  Euro Euro Euro Euro  Euro Euro Euro  Euro 
           

 01.01.2010 2.000.000,00 - 741.542,11  332.158,30 1.590.616,19  0,00 0,00 0,00  1.590.616,19 
           

 Konzern-Jahresfehlbetrag 0,00 - 177.561,92 0,00 - 177.561,92  0,00 0,00 0,00  - 177.561,92 
            
 übrige Veränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

           
 31.12.2010 2.000.000,00 - 919.104,03 332.158,30 1.413.054,27  0,00 0,00 0,00  1.413.054,27 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
An die L-KONZEPT Holding AG 

Ich habe den von der L-KONZEPT Holding AG, Berlin, aufgestellten Konzernabschluss – 

bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und 

Eigenkapitalspiegel – und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2010 bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Kon-

zernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 

Bestimmungen der Satzung liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-

schaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 

Ich habe meine Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-

handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Kon-

zernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 

die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der 

wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-

darstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Ich bin der Auffassung, 

dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 

der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Konzerns unter dem Vorbehalt, dass der Konzernabschluss zum 31. Dezem-

ber 2009 in der vorliegenden Fassung festgestellt wird. Der Konzernlagebericht steht im Ein-

klang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar.  

Leipzig, den 10. Juni 20101 

 
 Untch 
 Wirtschaftsprüfer  

 

 
 
 

                                         
1  Bei Veröffentlichung oder Wiedergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abwei-

chenden Form (einschließlich der Übernahme in eine andere Sprache) bedarf es zuvor meiner erneuten Stel-
lungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich wei-
se insbesondere auf § 328 HGB hin 



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschafts-
prüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusam-
menfassend ,,Wirtschaftsprüfe/' genannt) und ihren Auftraggebern über Prü-
fungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes aus-
drücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch
zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber
begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der
nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages
(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein be-
stimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist be-
rechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu
bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
(3) DerAuftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die
Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervor-
schriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs-
und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung,
ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch
genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann
Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen
und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durch-
führung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart ist.

(a) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen
Außerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf
Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen,
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschafts-
prüfers bekannt werden.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklä-
rungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu
bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unab-
hängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt
insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf
eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzu-
stellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsauf-
trägen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich
erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirt-
schaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirt-
schaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeich-
nungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kos-
tenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke venruendet werden.

A*l*S* lV

7. Weitergabe einer beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte,
Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Ein-
willigung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Driften haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9)
nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.
(2) Die Verwendung beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers zu
Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auf-
traggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat derAuftraggeberAnspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er
auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages
verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handels-
gewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftrag-
geber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die
erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne
lnteresse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr.9.
(2) DerAnspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unver-
züglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht
auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Außerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Außerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist derAuftraggeber
vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung
des $ 3234bs.2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die
Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem.
$ 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn
eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begrün-
det sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus
mehreren Pfl ichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.
Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtuerletzung
ohne Rücksicht darauf. ob Schäden in einem oder in mehreren aufein-
anderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ein-
heitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mit-
einander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(3) Ausschlußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von
einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte
von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis
erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchs-
begründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer
Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und derAuftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit
gesetzl icher Haft ungsbeschränkung.
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10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Eine nachträgliche Anderung oder Kürzung des durch den Wirtschafts-
prüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlus-
ses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht staft-
findet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirt-
schaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf
die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder
an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Ein-
willigung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut
zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weitervenruendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig
zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den
Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auf-
traggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesent-
lichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen,
daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuer-
erklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden
Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher
Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten
Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschal-
honorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter
Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.
(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuel sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. aut
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerb-
steuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und derVenrualtungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen
und

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung,
Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebs-
veräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahr-
genommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der
Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht über-
nommen,

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle
Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auf-
traggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich
dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen
handelt, es sei denn, daß derAuftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht ent-
bindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche
Außerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung
des Auftraggebers aushändigen.
(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene
Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten
oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer ange-
botenen Leistung in Veaug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach
Nr.3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur
fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch
des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unter-
lassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirt-
schaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.
(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Ver-
gütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung
einesAuftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen
sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seinerAnsprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschafts-
prüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die
er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen
erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirt-
schaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser
bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Foto-
kopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.


